
Bekanntmachung 
 
 

Bauleitplanung in der Stadt Wiesmoor - Beteiligung der Öffentlichkeit; 
hier: Bebauungsplan Nr. C 9, Änderung Nr. 4 – Dahlienstraße  
 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wiesmoor beschloss in seiner Sitzung am 01.09.2025 gemäß § 
2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 4. Änderung des Bebauungsplanes C 9. . Den 
Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fasste der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung 
vom 26.01.2026. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst insgesamt 4.586 m² und 
befindet sich an der Dahlienstraße zwischen der Wacholderstraße und dem Neuen Weg. Der 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt nordwestlich der Dahlienstraße und beinhaltet die 
Flurstücke 42/7 und 44/9 der Flur 7 der Gemarkung Wiesmoor. 
Mit der vorliegenden Planung soll die Nutzung der Flurstücke städtebaulich angepasst werden. Es 
werden eine Allgemeine Wohnbaufläche sowie eine private Verkehrsfläche ausgewiesen.  
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes C 9 „Dahlienstraße“ ist dem Übersichtplan 
zu entnehmen. 
 

 
 
Da die Bebauungsplanänderung der Nachverdichtung oder anderer Maßnahmen der 
Innenentwicklung dient, wird die Änderung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
und der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB sowie von einer frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange abgesehen werden. Von den 
genannten Verfahrenserleichterungen wird Gebrauch gemacht.  
 
Durch die geplante Änderung wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Auch bestehen keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten 
Schutzgüter oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu 
beachten sind. Von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB wird abgesehen.  




